
Die Presse - 14/04/2020 Seite : A008

Copyright � 2020 Die Presse 14/04/2020
April 13, 2020 9:02 pm (GMT -2:00)  

Verkleinert auf 73% (Anpassung auf Papiergr��e)

Investitionsschutz hilft gegen überzogene Covid-19-Maßnahmen
Internationales Recht. Ausländische Investoren, die durch staatliche Maßnahmen gegen die Pandemie Schäden erleiden, können eine
Entschädigung verlangen, wenn der betreffende Staat sich nicht an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehalten hat.

VON LEON KOPECKÝ
UND VICTORIA PERNT

Wien. Im Kampf gegen Covid-19
setzen Regierungen auf immer
drastischere Maßnahmen. Doch
was passiert, wenn sie damit zu
weit gehen? EU-Recht und interna-
tionale Investitionsschutzabkom-
men bieten geschädigten Unter-
nehmen einemögliche Abhilfe.

Kaum ein Wirtschaftszweig ist
von den Notfallmaßnahmen gegen
die Pandemie verschont geblieben.
Doch die öffentliche Gesundheits-
pflege ist nur eine der vielen wich-
tigen Schutzpflichten eines Staates.
Angesichts drohender langfristiger
Folgen stellt sich zunehmend die
Frage nach der Haftung von Staa-
ten für ihre immer invasiveren Ein-
griffe insWirtschaftsleben.

Die Basis dafür bilden die EU-
Grundfreiheiten, andererseits die
zwischen Staaten abgeschlossenen
Investitionsschutzabkommen, so-
genannte BITs. Darin haben sich
Staaten verpflichtet, ausländische
Unternehmen fair und gerecht zu
behandeln, und sie im Verhältnis

zu inländischen Unternehmen
nicht zu benachteiligen. Ausufern-
de staatliche Maßnahmen im Zei-
chen der Covid-19-Bekämpfung
können diesen Verpflichtungen
zuwiderlaufen. Geschädigte Unter-
nehmen haben dann die Möglich-
keit, ihre Entschädigungsforderun-
gen direkt gegenüber dem betref-
fenden Staat geltend zumachen.

Innerhalb der EU gelten die
Grundfreiheiten des Binnenmarkts
(Dienstleistungs-, Kapitals-, Perso-
nen-, Warenverkehrsfreiheit) auch
in Krisenzeiten weiter. Zudem sind
EU-Staaten zu einer gleichen und
fairen Behandlung aller europäi-
schen Unternehmen verpflichtet.
Maßnahmen der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit müssen da-
mit den strengen Anforderungen
der Verhältnismäßigkeit genügen.
Werden diese verletzt, können be-
troffene Unternehmen bei (natio-
nalen) Gerichten Entschädigung
vom jeweiligen Staat verlangen.
Das ist vor allem dann der Fall,
wenn diese Maßnahmen nicht
notwendig oder nicht verhältnis-
mäßig waren.

Außerhalb der EU geben Inves-
titionsschutzabkommen ausländi-
schen Unternehmen das Recht,
ihre Ansprüche aus unverhältnis-
mäßigen Eingriffen bei neutralen
(internationalen) Schiedsgerichten
durchzusetzen. Diese beurteilen
den Fall nach den Prinzipien des
Völkerrechts. Das bedeutet, dass
Staaten ihre Corona-Maßnahmen
nicht durch die eigene Gesetzge-
bung rechtfertigen können. Sie haf-
ten nur dann nicht für dadurch
verursachte Schäden, wenn die
Eingriffe völkerrechtlich oder nach
dem Wortlaut des jeweiligen Ab-
kommens gerechtfertigt, notwen-
dig und verhältnismäßig waren.

Osteuropa stark betroffen
Folgenschwere Maßnahmen tref-
fen österreichische Unternehmen
vor allem in Osteuropa: Branchen-
schließungen und Ausgangssper-
ren lähmen die Produktion, dicht-
gemachte Staatsgrenzen bringen
den Warenverkehr zum Erliegen.
Einige Staaten haben monatelange
Moratoria auf Kreditgeschäfte ver-
kündet, Ungarn sogar bis zum Jah-

resende. Eine militärische Kontrol-
le von Schlüsselbetrieben ist ange-
dacht. Dass sich solche Maßnah-
men nur schwer mit geltenden In-
vestitionsschutzpflichten vereinba-
ren lassen, liegt auf der Hand.
Denn auch Notfallmaßnahmen
dürfen nicht überschießend sein
und müssen in einem vertretbaren
Verhältnis zum wirtschaftlichen
Eingriff stehen. Zudem gilt: Hat ein
Staat das Ausmaß der Krise mitver-
antwortet, wird er sich nicht erfolg-
reich auf einen Rechtfertigungs-
grund stützen können. Das trifft
vor allem jene Länder, deren Regie-
rungen in der nahenden Pandemie
zu lang untätig geblieben sind.

Im Ergebnis sind Eingriffe in
international geschützte Rechts-
verhältnisse nur unter strengen
Voraussetzungen gerechtfertigt, ob
nun das Recht des EU-Binnen-
markts oder der völkerrechtliche
Investitionsschutz Anwendung fin-
den. Dass sämtliche Maßnahmen,
die in Reaktion auf Covid-19 erlas-
sen werden, in vollem Umfang
notwendig und verhältnismäßig
sind, darf bezweifelt werden. Dass

internationale Unternehmen dies
einfach hinnehmen werden, eben-
so. Ob sie letztlich Schadenersatz
bekommen, hängt auch davon ab,
ob sie sich bei der Umsetzung und
Einhaltung der Maßnahmen recht-
zeitig und wirksam ihre Rechte
vorbehalten haben, und zwar so,
dass dies EU- und völkerrechtli-
chen Standards entspricht.

Die Anforderungen des Bin-
nenmarkts und des Investitions-
schutzes stellen Staaten bei der
Ausgestaltung ihrer Corona-Maß-
nahmen vor eine Interessenabwä-
gung. Denn staatliches Ermessen
ist auch in der Krise nicht absolut,
sondern durch Völker- und EU-
Recht beschränkt. Die Staaten ste-
hen vor der Herausforderung, ge-
sundheitliche und wirtschaftliche
Interessen abzuwägen. Ob es ihnen
gelingt, wird sich bald zeigen: spä-
testens dann, wenn unzählige ge-
schädigte Investoren vor interna-
tionale Schiedsgerichte ziehen.

Leon Kopecký ist Partner, Victoria Pernt
Rechtsanwältin bei Schönherr Rechts-
anwälte.

Wie aussichtsreich sind Corona-Sammelklagen?
Schadenersatz. Tausende Personenmöchten sich einer kollektiven Klage anschließen, die ein privater Verein angekündigt
hat. Doch diese könnte an der Unterschiedlichkeit der Sachverhalte und am Nachweis der Schadensursache scheitern.

VON GEORG HUBER

Innsbruck. Ein privater gemeinnützi-
ger Verein prüft eine Sammelklage
wegen des Offenhaltens von Skige-
bieten in Tirol. Nach Medienbe-
richten haben sich bereits mehr als
4000 Personen, vor allem aus
Deutschland, der Schweiz und Ös-
terreich, aber auch Skandinavien
und Großbritannien beim Verein
gemeldet. Es werden täglich mehr.
Sie alle waren in Tirol auf Urlaub
und sollen sich hier mit Covid-19
infiziert haben. Drei Personen, al-
les Familienväter, sollen sogar ver-
storben sein. Manche behaupten,
vor der Anreise auf Nachfrage vom
Hotel die Auskunft erhalten zu ha-
ben, die Region sei virenfrei.

Die potenziell Geschädigten
dürften Schmerzengeldforderun-
gen stellen, aber auch Forderun-
gen wegen Einkommensverlusten
und erhöhter Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Krank-
heit. Vielen scheint es mit der Kla-
ge aber eher „ums Prinzip“ als um
hohe Geldbeträge zu gehen.

Der Vorwurf an die Behörden
lautet auf Gemeingefährdung und
Amtsmissbrauch durch Untätig-
keit. Die Tiroler Staatsanwaltschaft
hat zu diesen Vorwürfen ein Er-
mittlungsverfahren eingeleitet. Ge-
schädigte haben die Möglichkeit,
sich als Privatbeteiligte dem Straf-
verfahren anzuschließen.

Ob eine Sammelklage erhoben
wird, dürfte wesentlich vom Ergeb-
nis dieser staatsanwaltlichen Er-
mittlungen abhängen. Amtsmiss-
brauch scheint nach derzeitigem
Stand eher auszuscheiden, da es
sich um ein Vorsatzdelikt handelt.
Den Behörden wird nur schwer ein
Vorsatz nachweisbar sein. Das De-
likt der Gemeingefährdung kann
hingegen auch fahrlässig begangen
werden (§ 177 Strafgesetzbuch).

Unklar ist bis dato, gegen wen
sich eine Sammelklage richten soll.
Infrage kommt zunächst der Bund
(Amtshaftung). Eher unwahr-
scheinlich ist eine Sammelklage
gegen das Land Tirol, da der Lan-
deshauptmann und die Bezirksver-
waltungsbehörden im Rahmen der
mittelbaren Bundesverwaltung
agierten. Denkbar sind Sammelkla-
gen gegen private Unternehmen

wie Hotels oder Bars, eventuell
auch Seilbahnunternehmen.

Wie realistisch sind nun solche
Sammelklagen? In Frankreich geht
laut Medienberichten bereits eine
Gruppe von mehr als 600 Ärzten
rechtlich gegen die Gesundheits-
ministerin und den Premierminis-
ter wegen sorgfaltswidrig unterlas-
sener Hilfeleistung vor. In Öster-
reich wirbt ein Prozessfinanzierer
um Interessenten für ein „Sam-
melverfahren Epidemiegesetz“,
um Tourismusbetriebe bei der
Geltendmachung von Entschädi-
gungsansprüchen nach dem Epi-
demiegesetz zu unterstützen. Um
klassische Sammelklagen handelt
es sich in beiden Fällen nicht.
Massenverfahren häufen sich aber.

Viele vergleichbare Fälle nötig
Unter „Sammelklage“ versteht
man allgemein eine zivilrechtliche
Klage einer Gruppe von Personen,
die von einem gleichen oder ähnli-
chen Sachverhalt betroffen sind.

Ein Beispiel sind die Klagen gegen
VWwegen des Dieselskandals.

Es gibt verschiedene Arten von
Sammelklagen. Die berüchtigte
„Class action“ in den USA etwa
umfasst automatisch alle vom
Sachverhalt Betroffenen, wenn sie
sich nicht aktiv dagegen ausspre-
chen (opt-out). In der EU gibt es
noch kein einheitliches System. In
manchen Ländern sind Gruppen-
klagen eher zahnlos, in anderen,
wie Schweden oder Dänemark,
schärfer. Die EU-Kommission hat
im April 2018 einen Vorschlag für
eine Richtlinie über Verbandskla-
gen zum Schutz der Kollektivinter-
essen der Verbraucher vorgelegt,
der seither diskutiert wird.

In Österreich hat sich die
„Sammelklage österreichischer
Prägung“ etabliert. Dabei treten
potenziell Geschädigte ihre An-
sprüche in der Regel an den Verein
für Konsumenteninformation ab,
und dieser macht sie dann in einer
einzigen Klage geltend. Vorausset-

zung ist, dass im Wesentlichen
gleichartige Ansprüche vorliegen –
also gleiche Fragen rechtlicher und
tatsächlicher Natur vom Gericht zu
beurteilen sind.

Deshalb wäre es bei Covid-19
vermutlich schwierig, mehrere Be-
klagte – z. B. den Bund und Hotels
und Bars – gemeinsam zu belan-
gen, da die Anspruchsvorausset-
zungen jeweils unterschiedlich
sind. Gegen den Bund kämen etwa
Amtsmissbrauch und Gemeinge-
fährdung infrage, gegen Seilbah-
nen oder Bars die Verletzung ver-
traglicher Sorgfaltspflichten.

Wo erfolgte die Infektion?
Als Hürde könnte sich auch die
Frage der Kausalität erweisen, also
der Beweis, dass die Handlungen
der jeweiligen Beklagten für die In-
fizierung ursächlich waren. So
dürfte nicht immer eindeutig fest-
stehen, wo sich ein Geschädigter
tatsächlich infiziert hat. Er könnte
sich ja an seinem Wohnort und

nicht im Urlaub infiziert haben.
Auch die Frage, in welchem Aus-
maß Vorerkrankungen eine Rolle
spielen, könnte ein Themawerden.

Außerdem muss zumindest
bei einer Klage gegen den Bund
oder Tirol ein schuldhaftes Verhal-
ten bewiesen werden. Sollten die
staatsanwaltlichen Ermittlungen
eingestellt werden, dürfte ein sol-
cher Beweis schwierig sein.

Geschädigte würden sich
wahrscheinlich keiner Sammelkla-
ge anschließen, müssten sie selbst
das Prozesskostenrisiko tragen.
Das übernimmt üblicherweise ein
Prozessfinanzierer. Im Erfolgsfall
kassiert er dafür einen gewissen
Prozentsatz des erstrittenen Betra-
ges. Im Fall der angekündigten
Sammelklage hat sich – soweit aus
den Medien ersichtlich – bislang
noch kein Prozessfinanzierer ge-
funden. Um einen solchen zu ge-
winnen, dürften noch zu wenige
Fakten bekannt oder beweisbar
sein. Anders dürfte der Fall dann
liegen, wenn es zu einer strafrecht-
lichen Verurteilung kommen soll-
te. Die ist aber noch in weiter Fer-
ne und eher unwahrscheinlich.

Die Klagssumme und damit
das finanzielle Risiko für Beklagte
hängen von der Anzahl der Ge-
schädigten und der Schadenshöhe
ab. Die Klagssumme kann meh-
rere Millionen ausmachen: Geht
man etwa von 4500 Geschädigten
mit einem Schaden von je 1500
Euro aus, käme man auf 6,75 Mio.
Der Betrag ist zwar durchaus be-
trächtlich, aber im Vergleich zu
den sonstigen Belastungen durch
Covid-19 zumindest für den Bund
eher vernachlässigbar. Gegenüber
privaten Unternehmen wie Hotels
und Bars dürfte die Summe gerin-
ger sein, da bei ihnen die Anzahl
der Kläger naturgemäß niedriger
als beim Bund ist.

Derzeit gibt es also keinen
Grund, sich allzu sehr vor einer
Corona-Sammelklage zu fürchten.
Wahrscheinlicher sind Einzelkla-
gen, wenn Hotels, Bars und andere
Unternehmen wider besseres Wis-
sen falsche Auskünfte über die „Vi-
rusfreiheit“ der Region erteilten.

RA Dr. Georg Huber, LL.M, CIPP/E ist Partner
bei Greiter Pegger Kofler & Partner.Im Zillertal in Tirol gab es gehäuft Covid-19-Infektionen – im Bild Mayerhofen. [ APA/EXPA/Johann Groder ]
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